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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG [AN DIE VIII.

LUZERNISCHEN AEMTER- X AUSG. ENTLEBUCH UND WILLISAU]1
Liebenau/Bauernkrieg II , 192

"Was gestalt undt massen die Entzwüschent . . . [Schultheiss und Rat der ] Statt

Lucem , als Eüwer Oberkheit Eins , undt Eüch sambt andern Jhren underthanen

anderstheils Entstandtne unguette Misshelhmg [=Bauemkrieg ] , durch die von

6 Cath . Ortten [ VII Orte ausg . LU] Abgesandte , sowoll mit güetlicher Under-

handtlung verglichen , als auch auff Eüwere Mundt - undt Schrifftliche Uebergab,
2

vermittels Ervolgten Rechtspruchs hingelegt undt Erörttert worden , dessen

sindt wir wie auch des gantzen Handels verlauff undt Beschaffenheitten durch

schrifft - undt Mundtliche relation unserer darbey gewesten verordtneten Rahts-

gesandte >i [die Vermittler Beat II . Zurlauben und Jakob Andermatt]

weitleüffig undt gnuegsamb verständiget worden.

Wan aber wider alle Zuversichtliche Hoffnung uns sithero glaubwürdiger Be¬

richt Eingelanget , dass erst nach dem öffentlich abgelesen undt allerseitz

mit dankh angenommen durch woll Ermelt Eüwere Oberkheit der Statt Lucem , be-

stättigten undt hernach von Eüweren abgeordtneten H. Vier Vorgesetzten in Jh¬

ren Handt Empfangnen Pergamentenen besigleten Rechtspruchsbrieff Jhr Eüch auff

angesetzten Tag der Widerhuldigung (zue Anzeigung Rechtgeschaffner Wahrer

Versühnung ) mit etlichen Heüwen . . . fürwändungen nit ohne geringen spoth undt

beschimpffung deren zue Eüch Abgesandten Ehren Personen widersetzt undt ver¬

weigeret , auch andere Aembter die sich der güet : undt Rechtlichen Erkhantnus

benüegt , ihre schuldige Pflicht undt gehorsambe bereits geleistet , sidthero

widerumb darvon abzueleitten widerstanden haben . So könnent wir nit underlas-

sen Eüch nachmahlen sambt undt sonders . . . zue berichten undt zue verwahmen

dass unser Lieben Altfordem der Lobl . Ortten der Eydtgnoschafft erste undt

Nachgehendere Auffgerichte Ewige Pündtnussen keine andere samblungen under

undt zwüschent Jhren angehörigen Underthonen , solches oder derglichen Eidt-

schwören undt Pundtmachen nit Liden noch gestatten können , damebet allen un-

fridt undt gewaltthättigkheit im Vatterlandt zue verhüeten , uns das Liebe

Recht zeigt undt vorgeschriben , wie auch uns gegen Einandem verbindtlich ge¬

macht dem Jenigen so dem Rechten statt undt Platz gibt , gegen dem Widersträ-

benden theil mit Raht undt That bey zuestehen . Derohalben ihr gantz woll undt

Recht thuen werdent , Eüch deren albereith Erlangten Auffhebung undt Nachlass
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gehebter Beschwärden undt geklagter Neüwerungen durch die Erforderliche schul

dige gehorsambe gleich wie andere Aembter in das khünfftig genoss undt theil-

hafftig zue machen , undt fürs ander dem Jnhatt des Rechtspruchs (deme ihr mit

keiner fuegen Recht noch billigkheit widersetzen könnent ) Nun mehr ohne weit-

tere gesüech , Ausflucht oder fürwort , oder sonst unguetten Jnbildungen Würckh

lieh Nachzuekhommen , dan hieran alle Eüwere gemeine Woltfarth gelegen , undt

hingegen auff unverhoffende beharliche widersetzligkheit ihr undt Eüwere

Nachkhommen , Eüwerer von Gott gesetzter oberkheit ungnadt undt selbst eignen

Nacktheit undt schaden zuegewarten undt allgemeiner . . . Ortten der Eidtgyios-

schafft hoches Missfallen zue erfahren haben.

Dis altes wir Eüch zum Überfluss (über das Jänige was schon Jüngst durch der

4 Ortten [= V kath . Orte ausg . LU] abgesandte schrifft : undt Mundtlich will-

fattig beschechen ) zue gemüet undt Hertzeyi füehren , undt bey eignem darumb

abgefertigten Leüffers Rotten überschriben undt der . . . Widerantwort Erwart-

ten wollen " .

"An [die . k <m £ oAl Enttibuoch und WfLLL&auw mututii muXandÄA dun 17.  A phJJUL

1653"

1 ) Empfänger ergänzt aus AH 75/107
2 ) Rechtsspruch der VI kath . Orte vom 18 . März 1653 , s . EA VI 1 , 145 - 147

Kopie , mit Dorsualnotiz AH 73 , 83 - 84
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